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Worffschaftenauf der Mdhe
,

, LibingscljenGebietth
So die LöblichenVorfahren schonehemahxseingefül)ee«»

«

. anjetzoaber von HEle .

g.g..undHochiv.Rath" .

'

aufs neue übersehen-mir einigenneuen Punetenvermehren
-

«

« - und

Scimtlichenunterthanen und-Einwohnernin allen s

.

sz DörffernvorgemeldtersHöhe
fest und unverbrüchlich

,

zu«halten-
»

.

und denen darinn enthaltenenPunkten in allem nachzu-
—

leben verordnet und ernstlichanbesohlenworden.
’

»
Im Jahr Christi1741.
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. Das ErsteSapia-L
Von einem Christi-thenund ehrbarenLebens-Wandel

Art-. I.
s

Ein jedersollfleißigzur Kirchengehen;

a eine wahre Gottessurcht der Grund-aller Glückseeligkeitund

Seegens ist: als sollenalle und iedeNachbaren und Einwoh-
ner vor allen Dingen sicheines Christlichenund tugendha ten

Wandels besieißigemund zu solchemEnde sollennicht allein

die Einwohnersamtlichi wie sie Rahmen haben mögen-es sey Schultz-
—

«

Bauek- Gartnm Hirte oder Zinsleum nebst ihren Weibern- Kindern und «

Gesinde- sichfleißigzur Kirchen und Anhörungdes Wortes GOTTES
haltenj und keinen Sonntag Mann und Weib zugleichaus der Kirchen
bleiben- weshalb die im Jahr 17z4- den 26 Matt. ergangene Kirchen-

Ordnung erneuret und hiemit nochmahlenbestätigetwird« sondern es soll

auch ein JederHausvatermit den seinigen zu Hause die Ubungder Gott-

seeligkeitnicht versanmenzMännigslichaber sichVor einem ärgerlichenLes .

ben sowohlin Worten als Werckem und besonders Vor schweren-stuchen .

und MißbrauchdesGottlithen Rahmens- beyunausbleibllchetStrasse
—· bitten-«

,-



,

·

Kirchen.

,

P
« »

«

4

.

s« VomChrisiiichenund-ehrbaren
-

Arr. 2. «

-

.

Ein Iedwedersoll in seinemKirchspieltauffenx trauen und
begraben lassen. .·

.

-

Es sollauch ein iederNachbar-·Gartner und Einwohnergehaltenseom
in demselbigenKirchspiel--in welchem»er wohnet und eingepfarret ist- zur «

Kirchensichzu halten- sich trauen- seineKinder daselbst tauffen und die
Todten beerdigen zu lassen: Wiedrigenfallser nichts-destoweniger- dem

Pfarrherrw Schulmeisterund der KirchenihrGebührabzugebengehalten

»

-

.

»
Arag. .

f

Unter-derPredigt soll niemand arbeiten- verreisen ic.

Äszzwngeder Gottesdienst oder Predigt währensollkeiner- er sey inn-
«

odeeausserHofes und Hauses- sichunterstehen- irck eine Arbeit Vorzuneh-
·

, men- oder müßigins Feld zuspatzieremoder auch-nachNüsikmApfelnx
Birnen-«Erdb.eeren-Fischen- oder anderswoin den Strauch zu gehen-
oderzu Verreisen.Welcher hierwleder handeln-und dar-überbetroffen
werden wird- sollder Kirchen ro Groschen erlegen. Auch solldas Schul-
«tzen-AmtundVerbothnicht eher als nach der Vesper gehalten- sondern

«
«

der Gottesdtenstgebuhrendabgewartet werden.
· Art-. 4.» —

.

Bier und Brand-wein weder vor noch unter der-«Predigt
« zu vertaussem .

«-

Niemand soll an Sonn- und Fehertagenx weder Vor noch unter der
Predigt- (ausgenommen den reisenden- oder-sonst alten UNVEVMIZSMDM
Und solchenLeuten- dieetwa ihrer Gesundheit halben um einen Groschen-
oder 2 aufs höchste-dessenunvermeidlichbenöthigeUBrandweim Bier.

,

oder Toback Verkausfentnoch-umsonst-geben-beh-20 GroschenBuß-der

Wegen des Spielensund Tannens- in«denenKragen.
»

An denen Sonn-s und· übrigenFehertagensoll kein Kriegeroder Schen-
—

ckeverstattenz daßmitViolinen oder andern Otnsirumentengespiexetxsge-« »

tange« oder auch von denen ViergåsimKarten - -und-«Würffeltpielgetrie-
ben werde- beo-unausbleiblicherharten Straffe dem Amte. Jn denen «

«

Ærckeltagen aber sollder- Kriegerint;Sommer nach-Glockes« und des
Winters nachGlocke 8 keinenTannsrnchrspzulassemaufkr-Mchsolcher -







« —Lebens-Wandel;, . z-;

keinemBsekgasteimehrweder Bier nochBrandwein Verkauffemoder-aus-
fragem bey Straffe demAmte. Wer sichaber nach gemeldterZeit- wi-
der des Krügersund des Hauswirihs WillenszumTantzausspielenlasset- ,

i derselbesolluber der HerrschafftStraffez demselbenHauswirth 20 Gro-
schean erlegenschuldigseyn. »

·
·

--
.

-

,
.

Ho
"

StrbassssderZanckerehenund Verachtung des Friedegek
ok . !

.

Wer imKrugeundandernOrten zu einemHader Ursachegiebetzim-
«

gleichenwer auf einiges Friedegebo·th-im Rahmen der Obrigkeit-es ge-

fcheheVomSchultzem Ralhleutem Krüger-SchulweisterxsoderHaus-»v
·

wirthznichtFriedenhalten wolte- derselbesoll der Dor chasst"20 GIV-

schenin die Buchse erlegen- und dannoch dazu Von der errschafftwegen
» seinesVerbrechenshalber- nach Erkeninißderselbenbestraifetwerden.

'

« Arto7o- ,

«. ,—

Die Jugend sollzur Schulen gehaltenx und das Gebuhr
»

dem Schulineister richtig Vezahletwerden.
«

Und da die-Erziehungder Kinder eine der gröstenPflichten ist- so uns

» obliegen:als sollenalle und jede Eltern ihre Kinder in der Furcht des
, HERZRNsorgfaltigerziehen- fleißigsowohl zur Sommers als zur Win-

. terssem in die in einem jedenDorfs bestellte Schule zur Unterweisunsgsschicken.
· Es werden denn nun die-Kinderdahin geschlcretxoder nicht«-»o «««,

, soll dem Schulmeister nichts desto minder Von JedemKinde das»behorige
Qvartal Von der Kinder Eltern dargereichet- und uber das derjenige- so

«

seine-Kinderzur Schule nichthalten oder schickenwird- Von der Obrigkeit
zu gebührenderStraffe gezogen werden. Die aber keine Kinder haben-

»

oder deren Kinder schonVon der Schulebefreyet sind-sollen nichts desto-
- weniger zum Unterhaltdes SchulmeistersxdessenDienstsiesonstenauch
genüssemals Vor ein Kinddas gantzexein Eigen-Gartmk«-qhkkdas halbe
QVartal entrichten. Würde auch ieinand dem Schulmeister die Gebühr .

Ialle Quartal nichtrichtigerlegen- und solchesnachgeschehenerErinnerung
14 Tage langer anstehenlassen-der sollAUfdas-ersteAnsuchendes Schul-
meistersVom Schulden-Amtzur-.Rede gesetzenund s Tage darnachxiowol
wegensolcherGebühr als auch auf den halbenTheil darüberzur Simif-
essoder Kirchenheimsallensoll) ausgepfandetwerden.

ik

Das



»

, ; Messer-ei-;

"-
,

Das ZweerCapttel.
- VomScheinendessenrimeunszeeoindiichkeinund

.

. rundeneu Rathleuten -

.

-. I. .

-.

»

·

Schultzenund Rathleute sollenChristlichund ehrbar leben.1
« chullzen und Rathleute sollen ehrbare Und unbescholteneMänner-
G. seyn- elchesichvor allen Dingen der wahren Gottesfurchtund
« -

eines«hristlichenWandels nebstden ihrigenbefleißigen.Dabey

slzllgnsie Vexstkmdigznüchtern-ihrer Herrschaffttreu- in ihrem Amt sorg-
faltig-und in ihrereigenenHaushaltunggute Wirthe seyn.

"

-

«

Art-. 2.«
"

-

.

Dieselbensollen endigen- und über-dieWillkührl welche
jahrlichverlesenwerden soll- halten.

Ehe Schullzen und Rathleute ihr Amt antreten- sollensie ihrenErd zu
Rathl)ause1eisten-und denselben allezeit vor Augen haben und beobachten.’
Jn Verwaltungihres Amts sollendieselbenzu künfftigerVerantwortung
auf gegenwartigeWillkührverwiesenwerden- daßsienicht allein vor·ihre
Person dieselbeunverbriichlichhalten- sondern auch sieißigund sorgfaltig
darauf»acht haben-damit derselbenVon-allenNachbaren und Einwohnerne ,

getreulichnachg"ele·betwerde; Zu welchemEnde denn ein jederSchule ge-

halten seyn soll- jahrlichendie Gemeine zwischenWeyhnachten und Fast-
nacht aus einen-bestimmtenTag zeitigzu verbottenx und dieseArticul be-

willigterWillkuhrder Gemeine deutlich Vorlesenzulassem damit sie sich
darnach zu richten-und irgend einer-Unwissenheithalber sichnichtzu ent- «

, schuldigenhaben mögen.Wer dazu nichtkommt-es seyMann oderWeibe
und keine ehehaffteEntschuldigungseinesAussenbleibenseinzuwendenshåp
»te-:sollder- so Haben oder Harren besitzen20 Groschen-, ein Gartner S

Groschen-ein Zinsmann oder Hirt 3 Groschen-in des DorffsBüchseer-

legen. Wo aber der Schultz hierinneeisaiimigerfundenwürde- soller-

deriesoerrschalftJenseit-lieuseyn6 Gulden,
«

-

·,» .

-

-

.

.

»

A r

—
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»

Schultzen sollenAmts-Befehle- Ladungen- Urtheile- ic. be-;
stellen und exeqvirenz auch zur Aufhebung derselben
SchultzewLadenhalten.

i

-

»

.

Alle Amts-Befehle- so der Schultzerhal« sollderselbeohne-Säumliiß
derGemeiw oder den sieangehen- kundmachen- und ohne Aufschuboder

Ausflücheeins Werek richten. zDieeLadungender Aemter- so an den

Schultzen kommen- soll er durch einen tuchtigenKnechtzeitigbestellen-und
die Ungehorsamenaus derselbenUnkostenins Amt liefern. Die Urtheile
der Aemter und der Ehrb.Gerichte sollderSchultzxwenn ihm solchesam

befohlen wird- ohne Verzugzur Executionbringen-auch in allen Sachen-
« so ihm von der Obrigkeit mitgegebenwerden- als in Tarirnng der Höhe-

Untersuchungder Schaden-Stande- als«Feuers-Brünste-Wasser-Scha-
den- ViehsterbemMißwachsund dergleichen-alles nach Eyd und Gewis-
sen anzeigen. Und damit alleSachenxso das Dorfs angehen- ordentlich
könnenaufgehobenwerden- so sollin siedemSchulzen-Amt auf Unkosten
derGemeine eine Schaum-Lade angeschaffetund gehalten werden- in
welcher die Amts - Befehle- Publicationem Ordinaneem Willkührey
Brand-Ordnung- DorfsskRechnungem Straff-Büchsen-und dergleichen
Sachen- sodasDorff betreffen-aufgehobenund Verwahretwerdensollem

«

Art. 4.
—

Bey Schnarwercken soll der Schultz selbstzugegen seyn-
·

oder in dessenEhehasst der Nathmann
Wenn der Obrigkeit oder Dorffs-Schaarwercke angesetzetxoder die-

selbe von dem Amt ausgeschriebenwerden- so soll der Schultz allemahl
selbstmit dabeh zugegen seyn und anordnew damit alles destofleißigerund

bessermögeVerrichtetwerden. Sollte aber derSchultz wegen Kranckheit
und anderer Ehehasstennichtzugegen sehn konnenx soll er sein»Amteinem

BonsdeinenRathleutenübertragen-welchersichauch dessennichtentzie-
en o

«

- ff . .

Schultzensollendie Zinser- Amte-Schuhu und andere Abs
.

gaben- auch des Pfarrherrn und Schulmelsters Gehalt
besorgenund eintreibene -

»

Es sollenauch die Schultzen sorgen-daßdie Nachbarenihrengewöhn-
ktchmZweitund-andereDesllsesbgabew zur gebuhrlichenZeit-Ist



q

- .

s-8-
«

.«sVon«-Schultzen-

-

,

,

.

,

Landes-Mehrung bringenund geben. fDesgleichenotTeITxe die
·-

-

—-Gebül)reinsordermauchdemPfarrherrnzseintGebkihrsund»EeceFl-nuth
»«
dem SchulmeisterssemGehalt zur rechten-Zeiteintreibem die Ungehorsn-

—

men aber durch Psandiingund andere Zwangs-Mittel-mit Bewust des

»-Amts-—anhalten-damit-.alles zur rechtenZeit mögeeingeliesertwerden.
X

«

.

,

HA,
.

·

.

Schuleensollen auf der Stadt Grentzenund Wälder-auch
-

aus der Nachbaren Holtzung Achtunggeben«;

s

— ;

Benebenst denen Waldknechtem sollen insbesondereSchulgen und

··RathleuteVerpflichtetseyn-»auf»der.Stadt Grentze-Hälsng und Wäs-
«

der gute Acht zugeben- damit kein Eintrag- Untreue oder Dienstakggschchz
«Welcheraber Von-denen Nachbarenetwas vermereket und.weis- und fol-
1chesnichtanmeldet- derselbesollnichtweniger als deriThäterselbstzmit
Ernst bestraffetwerden.

« GleichfallssollenSchultzenund Macht«-»Na
wachsamAuge auf ihrerNachbaren Haben haben- damit sowohldie wü-

sten als bewohntennicht gantz verhauen werden- sonder-nso Scheidege-TJ
schiehet-solchesdem Amtshertn anmelden. .

-

—

.

·

;

-

«

·
«

Art.7. « - is Z:

Schnitzensollenauf die gemeineWirthschasstx die Dorfs-'s-
Grentzenxund der EinsassenzLebenund Wirthschasstx -

besonders aus die schwacheWirthe Aufsichthaben- und
«·

alle Gebrechen dem Amt melden.
s

( :
’

»

Die allgemeineWirthschasstdes Dorffs sollensichedieSchnitzenbestens
angetegen seynlassen-die Zaunei Graben-Wege-Brucken und dergleichen
öfftersbesehen-und was siewandelbarfinden- zur rechtenZeit bessern

. lassen; die Dorffs-,Gre.ntzenrichtighalten; des Doiffs Beste überall in«

.
acht nehmen3-allen Unordnungen nach bestemWissen und Gewissenzu-

«

. Vorkommen-;auf-der Nachbaren xundGartnerLebenssowohl-«als-häußliche
Wirthfchafoinsbesondere aber auf die—schwachen-undnachläßigenjeine

genaue Aussichthabemdamit sie ihrenAcker zur rechtenZeit bestellen-den-

selben wohl bessern-ihreGebäudenichtniederwohnen-»den Mistnicht an

die GehässtewerffemihrenTBesatznichtsberringernmochihreWalder aus-

-«hauen-und sichaufs--Holtzkarrensiiegen::'sdafernsotchestgeschiehetzsollensie
,

"·- es dem Aintsherrn anzeigen. «Auch:sollen«sikl-sorgenzz.damitdenenfchwae
«

chem so»Viel thunl.ich’-·TtiufgehdissenMetall-aber aus gute Wirth-
schafft--Zuchtund Ehrbarkeitshaltenezauchtvasssiesonstenangrobeöikgew

—

«

.

«

s-
.

- ,« re en

)
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und Natbleuten —

«

9

brechen und Mißhandlnngenerfahren- alles ans Eod und Gewissenins
Amt melden. .

«

·

Arto 80 ,

«

«

«Wie sichder Schuld bei)Kauss-Eontraetenund Theilungen
«

zu verhalten habe. ·"

·
.· Bey Verkauffuiig der Höffeund bey Tiseilungen soll der Schultz alle-
mahl zugegen seyn- und Acht haben- damit keinem Theil zu viel geschehe-
insonderheitaber soller darauf sehenidamit diejenigen-sodie Höffean sich
behalten- oder Von neuem antreten- nicht mit allzuschwerenBedingungen-

-insonderheit aber allzuhohem Kauff-Schilling und übermäßigemLeibge-
ding oder Hochzeit-Theilenbelegetwerden; der Hoffes-BesatznachVor-
schrifftgegenwartigerWilltühr bei) dein Hoffe bleiben- oder- woserne
etwas daran fehlen sollte-·vondem KauffiPretio abgezogenund ersetzet
werden- auch die neuen Kausseroder Annehmer der Güter- das Erbe zu
besitzenim Stande seyn mogen.

« Deswegen denn der Schnltz die Aus-

xätze
der Kauff-ContracteUnd Theilungs-Vergleicheallemahl unterschrei-

en und davor sorgen soll-damit dieselbe-dennachsten Sonnabend darauf
dem Amte überliefert-auch sobald sieverfertigetworden sind- abgehohlet
werden mogen. Sollte aber der Schultzbei) den VergleicheneinigesGe-
brechenbemerckem so soller die AufsatzenichtUnterschreibemsondernsei-·
chessogleichins Amt melden.

»

Art-.9.« «

Schiilizen sollen den unmundigen Kindern Bormündere
verordnen lassen.

AuchsollenSchullzen undRathleute fleißigacht daran haben- wann
etwa beode Eltern absterben- und unmundige Kinder hinterlassen-oder
wenn Vater oder Mutter nach des andernAbsterben anderweit sichver-

eheligenwollte- daßdenen Kindern- ehe die andere Ehe vollenzogemVor-
mündereverordnen ihrVater-oderMuttersTheilausgemachetiund dac-
übergewisseSchichtsBriefeverfertigetwerden.

.

« IOO
«

-

· Schultzensollen vor die Unterhaltungder Armen-und Un-
terweisung armer Kindersorgen;fremde Bettler aber-,«

-

. losesGesindel-Ziganner ic. nicht dutden.
«

«

Vor die Unterhaltung der einheiniischenArmen nnd-Dutsktigensollen
Sehnt-senkendRatbnnte eineChriigcheVorsorgetragen; insond eit

'

z- -.O --

.

»

-

ac«



to
.

Von Schuttzen
— L

aber- damit die Kinder solcherarmen Leute- welchedas Quartal aufzubrin-
gen unvermögendsind- mögenzur Schule gehalten werden. Zu welchem
Ende nicht nur die vor den Kirchen gesammleteAllmosen-Gelder- sondern
auch ein cTheilVon denen Bussen aus der Stra-ss-Büchsesollenangewen-
det werden. Andere fremdeBettler aber und umlauffendes losesGesin-

«

del undLandstreicher-auch Besembinder- Bastscheeler-insonderheitaber -

Zigaunen sollenin denen Dorffs-Grentzen- am allerwenigstenaber in de-

nen Dörffernjelbstrnicht geduldet- noch gelittenwerdens
-

Auch sollkein

Nachbar- Gartner- Ein- oder Beywohner- insonderheitaber keinKrieger-«
bey unausbleiblicherhartenStraffe sichunterstehen-jemanden von besagq
ten Umläuffernoder Zigaunern in ihren Hausernoder Schelmen auszu-
nehmen und zu beherbergen- oder auch tsm ihre Dorssschafftenherum zu
leiden- sondern siesollen-Vielmehr-insonderheitSchule-enundRathleutee
mit Ausbietung der Gartner dieselbenVeriagenund zu schleunigerRäu-
mung ihres Dorffs und desselbenGrentzenmit allem Ernst anhalten.

- Art-; ne·
.

:

Wie die Schuf-sen strafer sollen- und wie sichdie Nachba-
ren dabei)zu verhaltenhaben.

,

-

-
s

F Es sollder Schultz niemand straifendieserWillkührhalber ohneWisd
sen und-Willender Rathleute- und zwar den ungehorsamen Nachbar an

Gelde- die Gartner und das Gesinde aber mit Geld- Temniizund Stock-?
Die Rathleute aber sollenzu alle dem- was die Schultzen beybringenxihre

«

. behülsiicheHand leisten-. Wenn jemand mit des Schultzen Befehlen und

Anordnung nicht zufriedenist- soll der Schultz mit demselbenden näch-
ßenSonnabend ohne Ladung im Amt erscheinen-und der Sachen Ent-

scheidungerwarten. Wird desSchultzenVerfahren im Amt gebilliget’-
oder wird der Schalle sonsten-uber eines-Nachbaren Ungehoirsamdas Amtf

- zujksuchengenöthigetxso solldas Verlierende Theils-überdieAmts-Str»asfe
dem Sehn-gen dieReisebezahlen. Welches aber nur von solchenSa-

chenzu Verstehenist- in·welchen in denen Articuln dieserWillkühr.»keine
»gewksseL-,5trasfegesetzetist- als welche der Schullz mitZuzithng der Rath-·
teure-«ohne weitere Nachfragezu eyeavirenbefugt ist. -

-

,

-.

·

,

« . » k:-.««—« . f« U.

—

» Schnlstzensollendergamzen Gemeine- oder- wenn siezweni
» s spat-ig-deemetstenMennnngfolgen. sz

--

«

ZU gemeinen Devise-Sachen!sodiesen-seErweiterung-hinkamen
-

-

« — «

.·- .

-

h .

If
««-·.
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sundNathleutenx —

'

sk-

dieserWillkührnicht begriffenund abgemacht worden sind-sollenSchul-
«

tzen und-Rathleute der gantzen Gemeine Meynungdaruber Vernehmen
und folgen. »So die Gemeine darinnen zweyspaltigoder irrig wird- und
sichderowegen unter sich-nichtvereinigenkann-so sollensiein,ztveenHauf-
sen treten- und der kleinstedem gröstenHaussen folgen. Es seydenn- daß
sichderkleinsteHaussenauf die Herrschasftberiese-so sollalsdann die Ere-
kenntmßdahin verwiesenwerden.

«

'

. -, Art-. U.
-

—

Ein Nathmann solldie Dorsss-Darlegen und Strassen ein-«
nehmen- aszuchben«des Schule-enEhehasst dessenAmt

.. VckWiUch
«

-

Und damit dem Schullzendie Last etwas erleichtert werden möge-«sosoll
einem von denen Rathleuten die Einnahme der Dorsss-Darlagen- auch
die Einmahnung der Strassen«und Bussen anvertrauetwerden- welcher

davon alle Jahr an» einem gewissenTage samtlichen Nachbaren klare
Rechnungthun soll. «Wenn«aberder Schultz wegen Kranckheit oder an-»
dererEhehafftenabwesend-ist-und seinemAmt nichtverstehenkann- so soll
er allemahl das Schuhen-Amt dem ältestenRathmann übergeben-wel- -

cher indessenalle Pflichten und Verantwortung des Schultzeuübersichtu
nehmenverbunden seynsoll. -

.

·
«

.«

«
»

Art. 14.
Wenn ein untuchtigerWirth das Schirmen-Erbe besitzen .

Wenn es sichauch zutragen sollte- daß einSchlichen-Erbevon einer
.Wittiben- oder unmündigenErben- oder einem solchenWirth besessen,

winde- welcher zu FührungdesSchultzenzAmtsuntuchtigware: . so soll
indessendas SchnitzeneAmtentweder dem altestenRathmanm oder einem
andern tüchtigenund geschicktenMann- so lange bis das SchultzeniErbe
wiederum mit einem guten Wirth besetzetworden- aufgetragenwerden-
welcher alsdann Vor seineMühe- aus«dem sreyenSchnitzenserbe einige
Vergütigungund Ergötzlichkeitzu genussenhaben soll.

»

sz

;

-

·

150
'

«

,

Wie die Sfrasseneinzumahnenxeinzunehmen-undwozu sie
«

·

zu verwenden sind.
Alle Bussen und Strassen- so denen Ungehorsameslaut dieserWill-

.

· kühraufgelegetwerden- sollman»ern»stlicheinmahnen«-und nichts davon
«

» sehneNissenundWillen
derObrcgkertekråaliemWer die

Streif-Fä;,,

«

s si-( « .

«

-
a

N



te
«

Von der Nachbar-en
sällenicht in dreoen cTagenin die Büchseerlegensollausgepsändetxereqvi-

«

ret- und bey anhaltenderHalsstarrigkeitdem Amt angegeben-und vor jede
9 Groschenmit eintagtger Thurm-Straße angesehenwerden- nnd nichts
destowenigerdie fälligeStraffe erlegen. Zu denen Stra"ff-Gefållensoll J

«

eine mit 2 SchlössernverseheneBüchse in der SchultzemLade gehalten
werden- Von welcherjederRathmann einen Schlüsselhaben soll. Einer
Von denen Rathleuten solldie Einnahme über sichnehmen« Was aber
also laut der Willkühr eingebrachtworden- soll nicht durch Schulgem
Rathleute oder Nachbaren Vertrunckenx sondern in dergemeinen Büchse
verwahrlichaufbehalten werden-damitwenn ein nothwendigerBau dem

Dorff möchteVorstossemdie BruckenxWege-«Stege- oder etwan anders

« dadurch dem DorffNutzen oderFrommen möchtegeschaffenaucheinTheil
davon zu Unterhaltungder Dorsformenangewendet werden.

«

rt. 16.

Verantwortung der Schultern s

x

.

,

Endlich sollendie Schulden Vor alleUnordnungen hasstemdie im Dorss
entstehen-wenn sie denenselbennicht nach Befehl der Obrigkeit und Vor-.

-

schrifstder Wllkühr steuren-—und benöthigtenFalls das Amt zur Hülffe
«

nehmen.- Wenn aber ein Schultz wider Pflicht und Recht handelt- die
Willkührnicht beobachtet-im Straffen zu hart oder zu weich ist-die Nach-
baren unbescheidentrsactiret- oder gar drucken AmtssGebothe nichtgenau
exeqviren und insonderheitden tbisherigenUngehorsamwieder einreissen
lasset-»-alodann sollderselbeborgangig Von dem Amte ins besondereVorge-
nommen und berwarnet- darnach von demselbenöffentlichbeschämet-fol-
gends nachdrücklichan Geld oder am Leibe gestraffetxund endlich-wenn ·

er sichnichtbessert-VomSchullzemAmt Verstossenund abgesetzetwerden.

Das Dritte Capttel s

. Von der Nachbaren Gehorsam.
—

«

Art« Is

Gehorsam gegen den Schutt-en und dessenGebotlx
as der Schule- inr Rahmen der Obrigkeit-- oder auch in gemeinen «-

DorsfseSachen in seinemeigenenNnhmm befehletund anord-
« N net- demselbensollenalteund jedeNachbarenxGartner und Ein-

wohner-Jwer die auch immer seynmögen-«bollkommenGehorsam leisten.--
Wer demScheel-genungehorsamist«und innernBefehl und-Gebotth-

— . ——
’

i . r-
I







Gehorsam.s — Wegs
widersetzeties seyin welchenSachen es wolle-. der sollden Armen zahlen.

20 Groschenund in die gemeineDorffs-Büchsesö·Groschen; Wurde «

aber mit Worten oder mit der That sichjemandgrober am Schultzen Ver-

greissemsollferner zur ernstenStraffe zu ErkantnißderHerrschafststehen.
Da aberder Schullzder HerrschafftsolchenUngehorsamverschweigetlund
nichtiedesmahlanmeldet- soller in gleicherStraffe seyn. -

Art-. e.

So der Schult- semandenzur Ungebühretwas anmuthet.
Jm Fall der Schule etwas ungebührlichesden Nachbaren würde an-

inuthemoder gebiethemsosolleinem jedenfrey seyn-solches-dem Amt an-

zuzeigeni derowegendenn derSchule gegentheilsgewartigseiirisoll.;
«

«

Arr. z-.
«

« «
«

Amts- und Schulzen-Befehlesollenbestelletkwerdem
—

Wer Amts- Und«Schlichen-Befehlenichtbestelletioderweiter fort schi-
cken sollnachdemhiedurchetwas mehr oder wenigerbersauinetworden- in

I Gulden bis 3 Gulden Straffe Verfallenseyn.
· ’

..

Aus des SchulternGebothsolljedererscheinenlund Strasse
«

der Abwesenheit .

-

—

-

Wennder Schule-die Gemeinezusammen rusfen lässt-soll ein jeder
Wirth oder Wirthinxoder im Fall ihrer Abwesenheitund Verhindernisse
ehehaffterPothi jemand VeonseinemGesinde-in einer Viertel-Stunde sich
zii ihm yerfugenxund anhoremwas der Schuld wegen der Herrschassti
oder mit Wissen und Willen der Rathleute zu der GemeineBesten oder

sonstwird vortragen. Wer·aber eine Viertel-Stunde spater kommt- soll
z Groschen-wer gar ausbleiben sollzum erstenmahl sGroschemzum an-

dern mahl iz Groschen-und zum dritten mahl 36 Groschen Strasse ver-

sallenseynzindiegemeine Dorsssi Büchseiund gleichwohldes Schulsz
BefehlgleichseinemNachbaren nachkommem Welche sichaber wider

diesenBefehl legen-und sichdaran nichtgenügenlassenwollen- sollsolches
—

der Schule demAmtsherrnanziikündigenschuldigseyn- da er denn von

demselbeninit dreyiagiger Thurm-Strafe oder mit e- Rthl. den Armen
in der Stadt gestrasserwerden soll.

,

«

.-

?
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»derMchBereanebexkigtgx;.

H«
«

SchnitzewGeborhsollTedersichseiedliehnndordentlirh
«

verhalten.j
· -.

»

."«Wex«stchkimSchulhenesGebothunbescheiden-aufführe«oder betrunxckev
dahin kommt- Sghmähworte»ausst,rjsset-flacher-;Zånckereyansänget-oder»
wohl gar etwas thatliches beginnethderselbesollalsogleichoon Schulgen
und Rathleuten willkührlichnachUmstand des Verdrechens gestrafft wer-

den. Unddamitxdaselbst alles sriedlichund ordentlichzugehenmöge- so
«soll».beymSchultzen-Geboth die Straff-Büchse allemahl auf-—dem Tische s
stehen-und wennder Schultzdamitklopffetzsallesfriedlichseyn- oder der

VerbrechersosorxgestraHetxaucheheerausdetnHausegehet-die·Strasse«
zu erlegen-oder ein Pfand davdrzulassenyangehaltenwerdens

«

sz

Art-. 6." —

« , WissilehdieNachharenoey Schaarwerekenzu verhalten
«

a en.·-::-«·
·

s

-
« -- .

-

»Wenn der Schulk-Schaarwejrckeansagetjses sti-por die Herrschaft-
die Kirche- oder zu Besserung der LandstrassenvWege-Stege-- Brücken-·
oder was sonstenzu des Dorffs Besten und Nutzen anbelanget- es mag

Rahmen haben- wies-eswolle: So sollenallexBauresn zur-Stunde- die er

angesehen-nachseinemBefehl ihm dem Schultzen auf deinFuß fotgen-
und-»weralsd,e·nn-b,e«ySchaarweecks- Anfange nicht zurSsztelleseynwir-d-
solkdensAsxnien»vi«GroschenStrasse geben-und der Gemeine inihreBüchse
tpszGroschetiisunddas versäumteund ihm zugeordneteSchaarwerck gleich-

·- -

wohl verrichten;k-s--Auch sollder Schule nichtzugebe-n-·daß.Kindersodees
«

untüchtigeLeute«zunisSchaarwerckgeschicketwerdenysondern in deren

Stelle-·wenn die Sache keine-i Aufschub-·leiden-sollte-andere vor Getddezs
dingen und annehmen- welches-dann-dliefenigerieso solcheuntüchtigekge-«-
schieketjhaheneinnerhathxxStunden bey Ausofaadungbezahlenspsoilenzs;

- si
·

:I·«
««

: Ezzthgzz «-j

;
-

.» «--
,

- Wenn eiinlelrhestohlentil-wie dem Diebenachgejagetwer-

So jemand-,hestsohlenwird- soll-es der Beschädigteausser-siedem
Schulzennnzfeigewdersollalsbalddarauf die Gemeineverbottenx und.
nach dem das Dorss groß«ist«-spden-drittenTheil derBatrren »Ja-Pferde
ausschiekemwelcheauf 4 Strassen·ausreutensollen;-·undsoder Dieb von —

einer Partheoertappet wird- sollgetanihninsGesangnißlegen-und es

.
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»

Von derjiineinenWirtbschasstz.

«

Ei-
ansagen- damit der Beschädigtedie Sacheweiterbefördernkonnex, Man
soll nach Hub-kmZahl zusammenlegen- imFall inder gemeinen Büchse

-

kein Geld nicht wäre-danzitman denen-sonachgerittemlohnen könne-
nehmlichzur Zehrung vor JedenTag aus jeglichenMann8 Groschen-nnd
vor ein Pferd 7 Groschen. Sie sollenaber aufswenigsteverpflichtet seyn-
dem Thäm 10 Meilen zu folgen!Undxvossteden Diebs avskundschafftem ,-

sollensie ihm weiter folgen-so weit siekonnen. Weraberaiisdie Spuhr
käme-undden Dieb dochnicht Verfolge·n-sondernselbigenübergehenwirde
der soll xo Groschen in des Dorffs Buchse,ableeri- nndfernernachEr-
kåntnißdu«-Obrigkeitgestraffetwerden«dafür-,aß»er»snachlaßig«jgeweseite»

den UbethhaterzuHversolgew..« ;
«

Z ;;Z
«"

« ·—"-«

.

«

-
- Das BiertezCaptteli «

· »

Von der Wirthschafftingemein, itemvon de Gart-
nern und demGesinde-Es « «- -·« :

«

Neu"ei«Nachbar-Gärtner oder Einwohnersoltsichsrechtfer-
tigen.

«
«

«

,

.

- s sollniemandeinen.kHoffkaussenyoder auchhineinstehenlerhabe
G

denn vorherowegen seines vorigen«g·ut·enVerhaltenssich gerecht-
fertigten» Auch sollkein Eigen-Gartner;indas Dorff aufgenom-

men werden- vielwenigerjemand-Vondenen Bauren oder Gärtnern an fe-
mandem so der Nachbarschafftunbekannt ist- ein Haus oder Stube ver-
«miethen-es habe denn derselbeeinen BeweisseinesVerhaltens- und wo
er sich«Vorhero aufgehalten-demSchultzenubergebeiizdainitman wissen«

konne- was vor Leute-aufgenommenwerden- und ini Dorsswohnen-«1 s

Was bey Kaussungder-Hbssein acht zu nehmen-nnddaß
«

neue Kathennieht ausgegebenwerden sollen.
«

Wenn jemandseinErbe oder Hoff einem andernanstrageii oder der-

iknackenwlilz sollstilFesandersnicht-alsinit ZulassuiigdesAmtsherrn
geschehen.s

«
tsKauei-aperoder der sonstdas Erbe anmiiinty solldes

erkausftenEis-esoder HoffesKaußibkiessfordernJ und wie sichsgebühret-
s—kmAmt besiattigenlasjeneiauchdie Ausweisungund-Schauderallewege

.
Amtedlen-nedanietzesdaselbst-verschrieben(sundaui dieLeusberg--

.- - —-

f



«-
’ «

-·- Von dergemeinen
-

verzeichnenund alsosUnrichtigkeitiZanckund Irrng verhütetmerdenmöge.
- Neue Garten-Starke aberauszugeben-und Gartner-Kathenanzulegen--
soll niemandem ohne Einwilligungder ganlzenGemeineund Erlaubniß

from Amt freostehein
»

A e

-

·

'

: «

r o- ZO
s

, Brsatzi sobeymOosfeverbleibensoll.
"

·
s

,

Wenn ein Hoff verkauffetxübertragen-oder in Theilungangegeben
und ongenommenwcrwsottallezeitfolgendesiumVesatzdaoeo verbleiben-
gls bkvSIMNIHMaufdenhochschenDorffernvon 4Hubeni und denen
niedrigenDorffernvonz Hackene8 ziehendePferde- oJockyOchsw s

melrkeiKüheund-z Puffwagenniit Zubehm 1 Joch- 1.Psiug- z, Egdw
- Hund zur Saat und Brod-genugsamesGeltende. Im »Fal!aber dieses

vorgeschriebenermassenin dem Erbe·nichtverbandenware- solldasselbe
nach jederDorffschafftEltestenErkantnißtariretx von der Ausweisung
einbehalten und vorgezeigetwerden. « ,. ,

·

Art-. 4.« «

GrosseLeibgedingeund-Hochzeit-Tbei«lesollen nichtausge-
-

machet werden- und die Altvater keine Wirthschaffttrei-
·

ben- nochPferde halten. .

«

,

—-

. Demnach auchdie Erfahrungbelehren daßdie Wirthe auf den Erben ,

am meistendadurch geschwachetwerden-daßdieselbensogrosseLeibgedinge
»und so viele und hohe Hochzeit-Theileaufzubringenhaben- daß sie vor

denenselbennicht zu Krafften kommensonnen: Als-soll hinkünfftignie-

. wand-welcher noch jung- beoKrafftenundGesundheit ist-seinenHoff auf-
gebenund Altvater werden; das Leibgedingzwar zu einem nothdürfftigen

"

Unterhalt zureichendzjdochnach Beschaffenheitdes Erben dem Besitzer
desselbennichtunertraglichund "auozehrendbestimmetwerdenzdie Atti-ä-
ter keine besondereLandsWirthschafft treiben- Pferde halten- ankernund

Holo karrenz auch die Hochzeit-Theilenach der Zahl derKinder und den

Umständensowohldes-Erben- als desselbenBesitzersleidlichund ertrag--
lich eingerichtetwerden.« -z

A e
s

.

, v.
,

»
-

(

.

,

-r Ofso -’«- ' .—e.·
f

J.

Niemandsoll seinenHo beschuldenXnochverpsandenxnoch
. ein Stück-Land oderWiesenveraussernxnochvesrinietben

Kein Bauer sollFug· und »Machthaben- auf seinenHoff Geld aufzu-
nehmen- denselbenmit-:

» ebiverenzund Dank-jemandruer
· «

. —,
»

s

; pfandenr
«

s
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17
·

pfändemohnevorhergängigeErkåntnißund Erlaubnißvom Amt.
Augsollkeinem freystehenxdas Land von seinemHoffe zu theilen-und ein Stii

davon zu verkaussenz am allerwenigstenaber die zum Hoffe gehörige
Wiesen an andere- besonders anGartner zu vermiethen- zu verpfändem,

und statt derJntresse zur Nutzung zu überlassen-oder sonstenzu Veräusserm
sondernes soll in solchemFall die Vermiethung- Verpfändungund Ver-
ausserungnull und nichtigseyn-und die Wiesen beständigbeym Erbe Ver-
bleiben und dabey genutzetwerdenÄ

«
-

-

-

rt. s.

Ein eder sollguteWirthfchasst treiben ,-und besonderskein
and an Gartner vermiethen.

-

Ein jeder soll sichio wie eines ehrbaren Lebens- also auch einer guten
Wirthschafft befleißigen-nicht in den Krügenliegen- und sichauf das sauf-
sen oder Heils-klirrenlegen-die Hoff-Gebaudejährlichbessernund im bau-
lichenWesen erhalten- den HoffessBesaiznichtvertingerm sondern immer
zu vermehrentrachten- kein Heu oder Stroh verkauffemden Mist nicht an

die Gebaude werssenzauch zur rechtenZeit aufs Land führen-die Aecker
ebührendbestellen-·die Felder nichtunnötbigdreschliegenlassen-insonder-
eit aber dieselbenicht an Fremde oder Gärtner vermiethem und von ihnen

um ein liederlichesgebrauchen und ausmergeln lassen-deshalb denn zu al-
len Zeiten der Schultz und Rathleute gute Achtung auf solchegeben- und
es der Herrschasstanzeigensollen. Würdenun jemand solchessonderdes
Amts Zulaßgethanhaben- dessenausgesaetessollder Kirchen zu gut einge-
augstet- der Schule und Rathleuteabew soes nichtgemeldet-mitz Gul-
den gestrafsetwerden.

. '

Akte 70

Wie mit nachlaßigenWirths zu verfahren sey.
Es soll auch ein jederBauersniann seinerWirthfchafft und Haushal-

tung so vorstehen- damit er zur Nothdurfft seinesAckers Saat- Gettevde
-

behaltenmöge. Da aberjemand befundenund überzeugetwürde- daß
er ein böserWirth- das ieine nicht achtet- sondernmit Fressen-Saussen
und Spielen in den Krügenund anderswo das seinezubrachte-demselben
sollinZeitenxehe er das Erbe ganlz und gar schmachte-mit Vorwissender

ObrigkeitseinHoff undScheunen durchSchuld ·undgeschworneRathleuie ·

geschadet-und andern Leuten- soeines guten Getuchts sehn- verkauffetund

besehetwerden- der-Prasserabermag zusehen-wie er sichanderswo durch
seinerHandArbeit ernahren.·.konne.WaCrees « s- .« ss - daßseinWeib

« eine
»

Ä



18
—

-

Von der gemeinen
» «

s

eine gute Wirthin und aus Zwang ihres bosenMannes nichtsdazu«hätee
thun können-dieselbesoll Von der Obrigkeit nach der EltestenErkantniß
mit-einemLeibgedingverforgetwerden. ;

-

«

Arr. 8.

. Gemeine Heegewalderzu schone-tilund Waldtnechtedarü-
ber zu bestellen; auch der Bauren Haben nicht gantz zu «

verhauenx auszurodenxnochBau-Holl- zu verkauffem
«

Die gemeineHeegewalderfollenuberall gefchonm und wo keine sind-
neue angelegetiauch tuchtigeWaldgnechtezur Aufsichtbestelletund gehal-
ten werden- und sollganlz und gar nicht·freystehenxfowie in denen Kirchen- »

nlsoauch in denen gemeinen«-Hee»ge«waldern-ohne Vorberequ und aus- -

drücklichemZulaßdes Amts irg einigesHoltzzu schlagen. Gleichfalls
sollendie Schultzenund Rathleute auf ihrerNachbarenHaben ein wachsam
Auge haben- damit dieselbennicht ganz Verhauenfoder ohne Erlaubniß
vom Amt mehr ausgerodet- am allerwenigstenaber Bau-Holtz an Fremde
verkauffetwerdet sondernsosolchesgeschiehet-es dem Amtsherrnanmeldem

Arr. 9.

EichenändWende-Wochenzu pflantzemauch junge Eichen-
zu onen. «

-

.

Es sollauch ein jedesDorff Verpflichtetseyn-.»Eichenum das Dorss zu —

setzen-und ein jederWirth sollgleichergestalt seinenHoffmit jungen Ei-
chen besehen-selbigeim Anfang Verzaunen nnd Vors Vieh versicheru-und

-

solchessowohl zu Verhütung des Feuers- als auchVermehrungder

Schwein-Masiung. Junge Eichen-abersoll sichniemand gelusten lassen
unter dem Schein des Brennholtzes abzuhauemund zu Verkauffenbeh
scharfferStrasse. Und damit auchdas junge Hollzzum Anwachs desto
bessermögekönnen geschonetwerden- sollein jedes Dorfsverbunden seyn
nnd zwar alle FrühjahrVon jederHube ein SchockWeide-Pothen-sowohl
in dem Dorfs selbst-als auf den Feldern- wo es firlzschiefenzu pflanlzene
damit der zum ZäunenbenöthigteStrauch dahermogekonnengenommen
werden- und jederSchulesollVers-Findenseyn- jahrlichiob nnd wie es ge-
schehen-dem Amt Bericht zu ertheilen.- -

«—, s

,

Art. Io.

; Bienen-Zuchtund Garten-Born —

« «

, UnddasmeinergutenWirthschasstdieBienen-Zuchtundder Garten-
Bau einen nichtgeringen Vortbeil bringen- so werden nichtaiclxegietihllx







Wuchs-nasse sxk
sp

Wirths ernstlichangemahnet-sichBienenanzuschaffen-sondernes sollauch
in denjenigenDörssermwo beqvemePlaizedazu sind-einegemeineBaum-
Schule angeleget-und ein gemeinerAufsehervon denenGartnern darüber
gesetzetwerden. Jn welchem Dorff aber dergleichengemeine Stätten
nicht befindlichseynmöchten-soll iederWirth angehalten werden- daßer
an einem-beqvemenOrte in seinemGarten eine gewisseAnzahl Stämme
psiantzeund beständigunterhalte; und zwar damit diesemdestobessernach-
gelebetwerden möge-soll jährlichVon Schuliz und Rathleuten untersuchet
werden-wer seineAnzahlStämme nichthabe gesetzetxodernicht gut genug
in achtgenommen- und der- sonachläßigbefundenworden- nachBewandk
nißmit Thurm- oder anderer Straffe angesehenwerden.

Art. «1t.

JabrlieheBesichtigungder Dorsss-Grenize.
-

Es soll die Dorssschasft iahrlicheneinmahl im Vorfahr nach ihren
Grentzensehen-und dieselbegantz raum und richtighalten- wer dazu nicht
kommt- soll20 GroschenBusse in die gemeineBüchsegeben.

Art. 12.

KeinBier noch Tasseibier zu brauen.

«

Keiner sollsich im DorffunterstehenBier zu brauen. So aber jemand
im Augst Taffetbier brauen will- der soll es mit Zulaß des Amts thun-«

Xzäenn
mehr nicht als ihm zugelassenworden bis aus :- Schesselaufs

. c.

Arke IZO

Bier nirgend anders- als aus Elbing ii hohlen.
Welcher sichauch unierstehenwird anderwertsf ier zu hohlenund ein-

zunehmen- als aus der Stadt Elbing- dersolles iedesmahl mit 6 Gulden
von der Tonne und Verlust des Biers bussen.

’

. Arke 140

Jn keine andre als Stadt-Mahlen zu fahren.
Auch sollkeiner zur andern Mühle denn nach der Stadt-Mühien sah-

renj und daselbstenmahlen lassen- bey 6 Gulden Strasse jedesmahlund
Verlust des Getreydes und Mehls.

’

«

«

K
«·

;

«

- Akte Ifo
.

.

·

Innerhalb dem Dorfs rein Gewehr loßziischiisstm
· Innerhalb dem Dorfs sollsichniemandunterstehen-er seoBauer oder

Kirschk-oderFrruiderrzu schitssentInlpntåergeit
aber sollsolchesbev Hvuches »

z

«

·

«

. ze m



so
«

E

Von der gemeinen
zeitenVor oder auch bey der Trauung gäntzlichverbothenund abgeschaffet
seyn-und wer aufHochzeiienoder sonstenmit einem Gewehr zu erscheinen-
oder solchesloßzuschitssenxsichunterstehenwird- soll von dem Amte hart
bestraffenund des Gewehrs Verlustigseyn. -

-

-

..

.

f 160

BrennendeTobacks-Pfeissenauf der Strassen und in den
Stallen nicht zu tragen. .

Auch sollzu VerhütungbesorglicherFeuers-Gefahr kein Nachbar-
Knecht- Gartner- anohner- oder Dienstbothe- oder auch Fremder sich-
unterstehen-in den Dörffernmit einer brennendenTobacks-Pseiffeüber

die Strasse- Vielwenigeraber in die Gehasste und Stalle zu gehen. Wer
diesemzuwider leben wird- soll-woferne er ein Nachbar- aus Angebendes

Schultzen mit harter Thurm-Strasse Von dem·Amte-Gärtner- Knechte
und Dienstbothen aber alsogleich-wenn siedaruber betroffenwerden- Von

dem SchultzenmitTemnitzund Stock-Straße ohnfehlbarbelegtwerden«»
Art-. 17.«

Feuer und Lichtwohl in acht zu nehmen.
Es sollniemand durch sichoder die seinigenoder seinGesindemit blos-»

semFeuer-Licht-oder Kühn in seineScheuanöffnSchoppenoder Stall
gehen- sondern es soll ein jeder solchseinLicht in der Leuchtenhalten- und -

dasselbedaraus nicht nehmen- wenn man in die Scheune- Hoff oder Stall
gehet- damit daVon keine Gefahr des Feuers zu gewarten sey- so aber je-
mand darüber Strafsfålligbefundenwird- soller Von dem Amte bestrasset
werden- und zo Groschendem Dorfs Busse Verfallenseyn-

.

«

Art. Is.

Dach- und Feuer-Latern. ,

Es sollein jeder an seinemHause und Gehässtehalten auf jedemDach
eine lange Leiter- die bis an denFörstreicher- und daneben zwo kurtze
Wurss-Leitern. Wann-nun der Schultz mit den Rathleutenzur gewöhn-
iichenZeit nach den Feuer-Harten am Haus« ledernenEimernund der-

«

gleichenumgehen zu besuchen-sollderjenigerwelchersolcheLeitern nichtha-;
benwird- vor jede abzulegenschuldigseyn zGuldem und Von jederbruch-
falligenSproß z GroschenBasse. Wer auch in seinemHossnichtWass
ser haben wird - wenn es vom Schulden und Rathkeutengebothenwerde
soll18 GroschenBusseablegen. -

. - z· : -
-







»

Wirtbschnsstssp -

«

.

Akte 190
»

»

—

« ·

«

Wegen der Bari-Mein
«

-

-

,
.

Es sollhinfüroniemandem wer der auch sit« gestaka WSMM OMM

Backosfen unter seinDach in seinemHausezu setzen-,sondernwer einen
neuen Backe-offenhauen will-soll sicherstlichbeym Schanze-ianmelden-
welcher in Beyseyn der Raihleute entweder auf dem Anger oder im Gar-—

ten einensichernOrt aussehen- und daselbstzu bauen erlauben soll- doch
daß er naher nicht als 30 Schritt am Geheffte seu- und alsostehenfoll-

ZlqßckdsasOsten-Lochvom Gebäudeabgewandtsey-—Zu Verhutung des-Un-
u . .

-

«

. . .. .
.

z
-

Nuß im Schorstein auszufegen.
«

s
. .

Es soll·der Schultzmitden Rathleutem wenn es am bequemsienist- —

—

aufs wenigste4 mahl im Jahr- als Weyhnachtem Mitfastem - fingsten
undMichaeliszuallen Nachbaren gehen- und begehen-daßder ußUnd

Spinnenweben in denen Schorsteinen rein abge»ehrer- auch kejnBrucht
Feuers halberzubefindensey. Wo jemand hierinnen strafffalligware-

der sollvon ieglichemHeerde ablegen 6 Groschen-und dem Backosseneben
so viel. Wurden aberSchultz und Rathieute solcheUntersuchungunter-«
lassen-sosollensiein der HerrschafftStraffe seyn.

«

-

Arke EI-

WegenWegbringung des Aases
Ein jedersollseinAas nichtallein aus dem Dorfs?sondernauch an den

Ort- den derSchuliz mit den Rathleuten verordnen und benennen wird-

schleppenundverscharrenlassenbei) eo GroschenBusse- und solles«den-

nochwegbringen.
"

-

»

Art. ge. i

-

Bin gemeinerVieh-Seuche- wie sichzu verhalten seh«
» Wenn »auchG« TT nach seinerVorsehung das Land wiederum mit

einer gemeinenVieh-Seuchestraffensollte-(welcheser gnädiglichabwen-
den wolle-) sosollein iederWirthwey welchemdas Vieh ansangt iU TM-
ckem sofortein und ander PMB-Mittel beyder Hand haben- womit ers

noch beyzeitendem Ubel Vorkommen könne;Da es aber fchpnhingefnllenl
soller sogleichbesorgetsehn-damit dasselbetiessin die Erde- und entfernet
VNJdem Ddtss Und feinemPost unabgeledert-verscharret-das gesunde
Vieh von »demirancken abgesuiidertrEund die Stalle mit ungelosgäts« Je -

«

« z -



Es Vonder gemeinen-

Kalck·oder Schwesselgut geräuchertwerden. Sollte hierunter jemand
nachlaßigoder wiederspenstigseynwollen-soll derselbe auf Anmelden des

Schultzen von dem Amte aufdas scharffstebestrassetwerden« Auch soll
zu solcherZeit ein jeder- der Hunde halt- dieselbenan Ketten festgemachte
oder sonstenangebunden haltenz- würden aber alsdann einige Hunde in

denDorffern loßtimherlatiffenisolleinem jeden-freestehen-solchetodt zu
schussem —

"

-

s « - -

··

«

Art-. 23.
«

Wrtnæ-M..mel·-Viehsiehalten kennen-;ssfollenskeinePfer?
de»halten- und kein Landmiethen «

ss

Kein Gartner sollmehr als 2 Kühe-ZSchweineund zsalteGansehal-
ten-Pferdeaber zu halten sollkeinemerlaubt seyn-ausserdenixnigemwelche
bei)ihremHause-einigenAckerhaben- welchen2 Pferde Vergonnet werden;

odurchaber diejenigennicht zu Verstehenseynspllenzwelche«sichVon den

,

«

auren Ackermiethenwollenials welches hinkunfftiggantzlichverbothetz
seyn-unddieGauner sich-pon ihrerHand Arbeit ern-ehrensollen.

»

« s
«

Art. 24.
«

«

Gärtner sollen kein Holizkarren.
«Gärtner sollenmit ihrenPferdenkeinHoltzführen-es seyDann-daßsie -

es vorhero dem S

hethhkenp ·

.

«

Art-. 2 .

Gärtnersollennicht«in fremde
,

Es sollhinkunftigkeinGartner- EinwohneroderKammermann sichaus-
ferhalbdem Derssaiiderswohin in die Arbeit-.begeben-so lange die Bau-

chultzenangezeiget-und erwiesen-haben-wo sie-dasHoltz

Dörsserauf Arbeit gehen; -

-

ren in dem Dorff nochdessenArbeit benöthigetsind-deswegendennSchula
tzen und Rathleutehieraufzii sehen- hingegenaber auch davorzu sorgen

·

haben-damitdTieGarxnxreinen billigenVerdienstbekommenmogen. Wel-
cherGartner aber anderwertsx besonders in sremdeGebiethe-auf Arbeit
gehenwith so langeseinesDorifs BautendessenUdchgebrauchenwöche-
tenx und solchesohneAnzeigungdundErlaubnißVomScheel-dengethanhat-·

hnungnoch Aufenthaltmehr in»demHorsfzu genossenhgg
»soll-ke.in;eWs .. » ·

. - -

den-sondertidasselbeszllpetlasikvschuldigseht-is
’

·
«

-. , I Artus-H« ,

.

-

-

Abiniethung eines DienstbothenszurUngebühr-.-
gssM Auchfew W Will«FZW—-Dkk.bstb.eth-eii-iiiitVerh-ihing.

,.-I.
I

:
« (

4







— A
—

sek: :.Wl«rthfchnsst..

—

« Teils
Lohnsoder soTiTIenentspannenoderabmiethen-;--rromit«essey-damiter sei?
nem erstenBrodherrn mochtesabwendigsmachen. Wird einer- der solches
thut- befundenwerden- soller non dem Amte bestraffetwerde-n-auch dem-

welcheiner den Dienstbothenentsendethar-denselbenwieder folgenlassen.
. 27. -

-" DoppelteVermieihung eines Dienstbothenl--
-«

,

Wo auch solcheDienstbothenerfundenwurden- die sichzween Herren
zugleichvermiethem dieselbigemes seyKnecht-oder Magd- oder Junge-
sollendurch die Herrschasstxbeizwelchersiesind-demSchultzen ungesaumt
angezeigetxund solcherMuthwillenaufGesangnißoder sonstennach ihrem

-

Gefallen gestrafer und nicht ehernur-gelassenwerden-. sie bewilligen-sich
denn ihremBrodherrn-«demsieVorerstzugesageUund von deinsieden er-»
sten Gottspsenninggenommen- oårmoge

den Rechtenauszudienem «

«

J rto 280 .

«

«

«

·

KnechtesollennichtLand gebrauchen . -

Kein Knechtoder Dienstbothesolli·rgein Landzu besäemoder zu brau-
chen-oder mit dem Wirth auf die Halfftezu saen- vom Bauers-Mann
begehrenoder eindingen-.sondern steh an seinemgesetztenLohn begnügen

— lassen; wie denn auch kein Bauer einem KnechtHand-zugebrauchenein-

raiinien soll- beydesber z«Gulden Strasse der Kirchen-und Verlustdes
gesaetem soder Kirchenheimfalleåsoll.

-

« —

s

»

·
rte 290 .

«

-. Gesinde soll über Nacht nicht aus dem Hosse bleiben: -

Auchsollkein Dienstbothesichunterstehen-des Nachtsaus dem Hosse
seines Wirthsohne dessenBewilligungzu bleiben; vielwenigersoll ein

KrügeroderGartnersolchDienstvolckhausenoder hegen-nochihnenüber —

die gewohnlichegesetzteZeitBieåvortragem
.

-

.

rro 300
«

»

LedigeKnechte-Mägdeund Weiber sollennichtaus ihre eisf
-

gene Hand liegen. -

Endlichsoll keinledigerKnecht-Magdoder ledigWeib in irg einem
Dorff bey den Gartnern oder in den Kruge-nauf ihre eigeneHand zu lie-
gen- und auf Tage-»oder Wochen- Lohn zu arbeiten- ohneausdrücklichen
Eonsensund Beweiß der Obrigkeit-gehausetoder gehegetwerden. Auch
sollkein Altvater grosseund erwachseneKinder beu sich·in dem Hossezuhal-
ten freohaben. SonderneiniederKnechtiMagd oder Weib sollschuldig—

nnd gehaltenseyn-sichum einen bill gen Lohnzu VermitthenlDamit-allerley«

WSunden und Lasterversichert-iderrnmögen-



«
—

«

BoteÆckthäunxv
’

T

DasFunfteCapiteL .

Von Rucken, Zaunennnd Graben.
«

i

. «

Arto los
l

«

Zäunezu halten-und Graben zu reinigen-;item jährliche
- ;Besichtigungderselben-,«-

·

-

«

-
-

-

-

s sollenauf Walpurgisoder Philippi Jacobi Tag alle Rücken-

Zaune- DorsskPindeund Heckegefertiget--auch alle Graben «an--

Johannis geireiniget seyn. Solches nun zn untersuchen-sollendie
— Rathleuce vom Schulgendazu erfordert-auch den Nachbaren solchesan-

gemeldetwerden- damit keinem beyderUntersuchung-keinungleichsgeschehe.
Würden die Rathleute solchesnicht fortsetzen-solljeder-so offi es ihm Vom

Schulgen auferlegetworden- under nichtgethan- ablegen 6—Groschen.
-

Was aber«auch die Rathleute nicht recht·-sondern mangelhafft befinden-
sollgegebenwerden- als Von jedembruchfalligenPfahl- auch bruchfalligen
Stangem und die»manmit demFuß zerbrechenkann-v 6 Groschen ; sonsten

fällensauch
die Wiesen und dieFelder alle von Philippi Jacobi an verbo-

. .

.

. Art. e.
«

Straffe der nachläßigenin Reinigung der Graben.
Wenn der Schul mit den«Raihleuien die Vorsiiith an dem Graben

«

aus dem Feldeoder orfszu machen gebeut- und dasselbeinnerhalb 14

Tagennach angesetzterZeit nicht genugsam oeriichtet- sollderjenige-wel-

cher saumig befunden wird- allemahl vor jeglicheRutte ablegen 6 Gro-

schen- und somittler Zeit Schaden daraus entstünde-soll er nichts desto-
ivenigerden Schaden entrichten. Jni Fall ers aher auf den andern Be-

fehlnachliesse-soller »vorjegliche-Rattedoppelt geben-wo aber jemand ser-
iier ungehorsam«ware-splles dereSchultzvor Geld machen lassen)und der

Halsstarrige dasselbebey Auspfandunginnerhalb 24 Stunden bezahlen.
So aber der Schullz und Raihleute ans ihrer Aufsichtund Befehlen sau-
mig waren- sollensieselbstgemeldeteStraffe doppelt schuldigseyn.
e«

s

·

-, z. .

.

: Die Wasser-Fuhrenin dem Acker. .

«

T —

.

· Wel ein Wasser auf seinStücke-derDiebenkommt- mag es mit einer
Wasser-uhren einer Ratten lang auf seinesRachbarenStück oder Hu-
jiensweisewdaes am sweiiigstenSchaden thutund-essdie«Nothi-isoråerrä

,

«

X
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und Grabens
. IS

- Art. 4.
—4

Nicht durchs Getreyde zu fahren-nochRücken auszuziehenz
"

item Thor und Heckenicht auszulassem
Niemand soll durchgeheegteFelder- G·etreude-oder Wiesen fahren-

auch keine Rücken aufdrechem sonstsoller- so osstes geschiehet-1 s Gm-
.schenund darüber- von wegen der ausgezogenenRucken- allen Schaden-
so daraus erfolge«geltenund zahlen. Wer auch das cChoroder Heck
hinter sichnicht zumachm der sollzur Bysse12 Groschengeben- nebenik

·

Entrichtung des Schadens- der daraus mochtegekommenseyn. Und sollen
die Thor und Heckenalso gefertigetseyn-»daßman dasselbereutende vom

Pferde aus und zu machen kann. Die Zaune sollenauch also festeVersor-
et und verkeulet werden- daßsiekein Fremderleichtlichauf brechenkönne.
u welchemsEndedenn sehr nothigware- daßsonderlichauf den Grentzeu

gute Graben gemachetwürden-dadurchnichtallein allem Schaden vorge-
beuget- sondern auch das Holtz konte ersparet werden. Wer-nun wieder
dieses sündiget-soll to GroschenStraffe in des DorsssBüchseerlegen.
Wem auch das Heck oder Thor gebuhretzu machen- der soll es aus ge-
setzterZeit fertighaben bey 20 GroschenStrasse- so er aber solchesauf die
andere Ankündigungfernernachliessnsoller 40 Groschenablegen; dafern
er aber solches nicht achtete- nnd ferner trotziglichunterliesse-soll es der
Schultz vor Geldmachen lassen-und der Halsstarrtgeinnerhalb24 Stun-
den beyAuspfandungbezahlen. X

v-

Art. 5«.

Wieder die- sonachläßrgim zäunensind.
«

Woferne ein Nachbar mit dem andern- wegen Mangel der ZäuneJe-
rung hätte-und einer den andern vor den Schulden verklagt-daßder andre
nicht besorgenwill: So soll solcheBesserungvom Schultzm und Rath-
leuten befohlenwerden. Wo es aber nichtgeschiehet-sollder Schultz deu-

sooffter daruber beklagetwird- ablegen lassen to Groschen.
Art. 6.

·

Die»8aun-spfäbleobengleichabzuhauem
·

Wenn jemand zäunetim Dorfs- es seoPflug-Garten oder Nachbar-
Zaune- derjollden Pfahl oben latt abstammen;Wo sonstenSchaden
daher entstund»sollder den S aden entrichten-welchemder Zaun zu-

«

kommte «

,
- D « Art-.
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spj26
«

Vol-l Pfetdw
.Arr.«7.

Auf dem Anger keine Garten machen.. . z
- »

z --
«

Niemand sollausdemAnger einen Garten machen-auchnicht zu Pflan-
»tzen-essen ·dennaus Noth- so bald aber die Pflantzenausgezogen seyn-
sollen die-Laune abgebrochenwerden. Wer hiegegenthut-sowie Gro-

-";srl)enablegen. f ,

,

,

.
,

.

.

. ,

Das SechsteCaprtel,
-

Von Pferdenund derselbenHutung.s
·

sp
T

«

- s

»

IV
Art.·s"t. »

«

; . ; 7
«

GeheegteFeld nichtzu betreiben-noch geheegteWeydezits-
.« «;-S.prin"gerzu spannenund-abzusch.assen.

«

« «

-

o jemandselnePferdeins geheegteFeld treiben oder zäudernwird-
. ; .s«o«sll«ablegen.«zu-r;Pulsevon jedemPferd.—·5»-«,Grosel)en.Wo auch

-·

»Es-jemandseine-Pferderreibet in die HeegeHWeldexsollallemahsl
räoanferde ro Grs schjenlzvorden Ungehorsgmzden Schaden abermir
Erskenntnißder Dor seGeschwornensonderlrchverwerten. Ein jeder soll
seinePferde- welchesichgewöhnerdurch die-Rückenzu kriechen-und zu
zerbrechen-spannen- und da siees auch gespannetnichrnach-liessen-soller·

gdnheirnbehalten-sonstenlpqulzaden daheroentstund»soller den
chadengutmachen-und darnder 10 Groschenzuerlegenschuldigsehne ··«

.

'

.

f

.

Artigsij »

««
. .

-

-

Schaden- so durch zbruchfälligeRücken oder Zaune gesj
«

. schlehet.,
’

«.
«

.

" «

.-

»WojemandendurchRückeundZäunexsobruclzsalliggewesen-Von sel-
-- nes Nachbars Pferde Schadegeschahe-solldeuenkgeden««S-chadengeleenz
terelchenrdieRöcke oder Zaunzukommt,«· ,

«

·

—-

. sz
,

»

· ...Ak.k9»«3;.·-.
f

Wegender Hengste.
"

.

; .

-

·

Alle Junge rennischegpferdezsoV,on·«-zlvey-Jahren sind- kamtman-mil-
denaltenspglelchhütens WelcheraberxeinrennrschPserd;l)a«t-»dasrnrizte

E

ahrgeher- dersoll es kloppenoderrdallachenlassen-jederaus dem seinen-
z derernnddaheim-behalx,e»n-.wsanuiihmdas Von-densRathleurenangesa-
ger;wlrd.--

«

Welcher hlegegenthut- soll-sososslengefedreherzsGroschen

suevYusseablegenzJm Fall-aber FluchJemand-seinenNarbe-neuzu ngde







- und derselbenHüignat« » »H« sk-
käudernwürdey der solles imgleichenmit s GroschenberbüsseirDa nun
auch ein dergleichenPferd nicht besiandig gekloppet-oder gewallachetsword
den wäre- soll es bey derselbenBusse imgleichenverbothenseyn. Welches
auch ein rennischPferd nicht will in »derHüttegehenlassen- der mag es
im Roggen-Augst mit zu Felde nehmenrund aufseinen Huffenizaudern-
nach dem RoggemAugstaber soll er es anheim nehmen.Sonsten foofft
es aussengesundenwerden wird- sollseinHerr dafur ablegen ro Groscheiiz

Art. 4.
·

Kein Pferd in verbothenem Felde zu dulden.
,

-
«

Sollte jemand ein Pferd in berbothenemFelde sehen-« nnd es demjeni)
gen- auf dessenStück es gehet-nicht alsobaldansagem derselbesollvom

Pferde e Groschenablegen-unangesehemdaßes nach ihm Z«oder 4 andre
auch gesehenhatten. .

«

«

’
’

Arg f. ,

Keine krancke Pferde aufs Feld zn bringen.
«

» Niemandsollrosige- schnuppigeoder reidige Pferde- nochdie den Bur-
izel- oder Auswerfsc- odeanrm haben- aufs Feld bringen; sonstsollse
der Herrschafftverfallen seyn 3 Gulden-der Gemeine10 Groschen- und
das Pferd- foferneer es nicht alleinhalt- und heilenlaßt-solltodt geschos-
senwerden. -

.

,

«

Wegen eines nachgelauffenenPferdesim gebeegtenFelde.
Welcher auch durch ein geheegtesFe d fahre« und lässtsichein Jahr-

ling oder altes Pferd nachlauffenxder soll-soosftes geschehenwird- des-
falls 6 Groschenablegen.-

A-
.

.

.

, rto O7 .

Pferde im Sommer- wenn das Feld berbothen ist- nicht
» ausyuspannen

.

Niemand oll auch im Sommer feinePferde ausspannen und frev«las-
sengehen- wenn das Feld Verbothenist- auf dem Seinen mag ers siewohl

t ; Wer biewrder thu«solljedesmahlto Groschenablegen-und soll
iesesauchzur Angst-Zeitalsogehaltenwerden.

".
i " Artess »

«

,.

Strasse - dessenPferde auf der Saat gefundenwerden;
»

Welches Pferd auf der-Saat gesundenwird- oon demselbensollmale-
Z Groschenerleer se es aber imvollenszetrevdegeschiedens Geige-gen- se- sue-

»F



es

·

—

Von Rind;
·

.

Würde aber der Schade mercklichseyn-ssoller innerhalb24Stundenxbes

wian-und nachGewohnheitdurchgute Männergeschätzetund erstattet
- wer en;L

' Arte 90 -

-

Die Nachtbitttesoll tüchtigenLeutenvertrauet werden.
Eo- sollallewege bey der Nacht-Hutte ein rechter Wirth- oder da der-

selbeAlters halber oderehehafstund zu schwachdazu ware- soller seinen-
Sohn- oder einentuchtigenKnecht- oder einenanderngewissenManns

«
dem zu trauen ist- an ferne-Stelleschicken-damit keinSchade geschehe-sonst
soller den«Schaden zu erstattengehaltenseyn.

«

. Arke IOO

Jähtrlilnger
und Fallen- wie sie bey der Nacht-Hutte zu

«- a the
N

Jeder Wirth sollseineJährlingeoder jährigeFällen-
weil siegemeinig-

lich des Vorfahrs schwachsind- dies ersteUmrei e Von-der erstenNacht-
«-Düttezuhalten Macht haben; jedochauf ·sein·Ebentheuerund daßder

ZechiHüttervor den, Schaden nichtstehendorffe..
Arke 11.. -

Die Nacht-Hüttesoll-ordentlichsherum gehen.
Die Nacht-Hütte-soll ordentlich herum-gehen-und welcher seineVerrich-

tet- der soll seinemfolgendemNachbardieselbein Zeitenankündigemso
erdas nicht thut- sollerdieHutte verlohrenhaben-und die folgendeNacht
wiederum zu hüttenschuldigsehn-.

Das SiebendeCapitel
- Von-.Rind-—und-iandermVieh.

«

«

ro- -

Das-«Vieh-s-ror den«Hirten- zu treiben.
«

»

«

s- sollein- jeder:sein Vieh vor den; Hirten treiben- ess sey-.gleich
.. Schwein oder-Schnuff- oder-anderVi«eh-xSo man-. es aber auf
« der: Strassen·findet-z-wanrr der Hirte- auf«·demsFelde-ist- solleder-

demk es- zugehöretjdavon ablegen sur-Passe von iedemsHaupt-Strick z

Groschen-ausgenommen- eine Sau mit jungen Ferckelmdie mag- 4.Wo- -

chenaus«-·der Strassen. freugehen-«-darnachsollsiegleichdem-Viehgehal-
m werdens. Welcher-«auch-seineSchweinenwennderWuthzzuiMitöagek

—

«

tunc







Und andermVieh«
«

L
«

» an

heim kommt- auf dem Anger gehenlässt-der sollvon»jedemSchwein 2

GroschenBusse ablegen-damit der Anger nichtumgewuhletwerde. Glei-
cher Gestalt soll von jedemStück Wind-Vieh- Schaaff oder Schwein-
welches in VerbothenenFeldern-ehesolchesfrey gegeben-gefundenwird- ;-
Groschen in die Buchse gebenz wo aber Schadengeschahe-sollderselbe
in 24 Stunden bestchtigetund erstattetwerden.

—
«

,

,
-,

Art-. I.
«

Wie dem Hirten das Vieh vorzutreiben ·

·

So jemand will Rinder in die Wende thun- soller siedem Hirtennicht

kuersttauch nichtzuletztvortreiben- anders er das ersteund letzte-Hirten-
ohnzu geben schuldigseynsoll.

—

- -

"

Arr. z;
-

Vieh nichtaii einen andern Ort zu bringen; -

So jemandwürde seinVieh- es seynKühe-Lämmer-Schaasselfvvstks
an einenandern Ort wohin bringen-oder auchdasselegedaheim behalten-

äoger
nichts destowenigerverpflichtetseyn-davor zu hutten oder zu lohnen.

s

er auchden gemeinenBollen oder Eber in der Nacht oder gegen die

Fragt
wurde aus seinemHoffejageni der solljeglichesmahl 15 GroschM

«

e n.

.

Art-. 4.«
«

v

Hörnerdem Vieh abzuschneiden:
«

»Welch«seinemVieh im Vorjahr- das zum erstenausgetriebenwird-»
die Homer nichtabgeschnittenhaben wird-der sollvon jedemHornz Gro-
schenablegen-und die Homergleichwohlabschneiden-·und weil auehdie

Ochsenund andere Stiere- souber z Jahr alt- den Kühensehrschadlich
sind-als sollensolchedurchaus nicht unter dem andern Vieh gelitten-soiv
dernanderwertszur Wende gebrachtwerden«beo 2 Gulden Struffe vor

jedes Stuck und Erstarrungdes Schadens-.
Art-. r.

VLIEZiedvoneiliijahrigesKalb nnd Stärcke zu lohnen:
or je es al r welchesvorni- Jahrsgehüitensollman aufWalburgis

oder Philippi Jaeobi lohnenalso eine Si« ck u d
'

» halbeKahn bises- kale
« m « n kmmsum am

-

»

« Dz
,

Art-



IS
-

Von Werdende-seidenenVier-: i

« »

s

. is Isi- -,·i--,.« Arrps2;6-s--:k --

s«
·

AllesBieh aneerbenzulassen.
AllesjungeTViehkwngjungwird-nachsMchaelis-und weechesmanwiss

edles-wgnchrankepbenlgssetxdesseltskpbtsenaufiWeyhnachkeussweiches
ennn aber-«vor stehEsel-bitwill;jgdxlznns-sfdasrfdas letzteHirten- ohnnicht

.,. « s,--« i : J

.—«—:;:
; . .- H

.

.

7O
«

» -» «

, WegstinVjehinichtrechtankerbenläster;it.wiesvielPieh
»Es««s;-·7xn-C?ätksperssexlbestem—- u

.

«

- t·es
..

sp

Wennzjemnd "««"in«3Vinicht-rechtliesseanfchneidemund anders-heg-
fundenwurde- solldavor ablegen zur Straffe 2 Gulden- der Amtes-Strasse-
ohne Schadenzwelches der Schustzaufs ehesteanzuzeigenschuldigseyn foll.
Wenn ein Gartneymehr·Vieh- gis·2 Kerhe betreffen-»halten;wollte-sollen
sey-he-DekaoxffschongedühglichMode-Geld gehen, Denn es-sollzk»,ei-
Hem«G.tht-ka.zugelasievskdmkjmedrViehzu halten-gis cherKuhw z

Schwang-nndgHalteGansezdaxnjitdieDotffschasskdurchjientht zu viel
hefchwerettpnrdeznnlldennIejnxnndmehr hatten- soller stehmit derGe« »

W- Demmvetslesxspn
«« "

-

.

.

.

-

Die Schweine nicht frevlgussxstzU lassen.
»

-

Es sollen keine Schweine freyzacanffen-g,estattktswerden-sondernder
«

Schwein-Hing sollsieso langehüten-als der Knhx Hirtenngznomnzen«

und gemieklzetswordenx»Wer hietwiederyhnndeltund seineHchjweine
freylnu en la witdzsfolfixsooffefeineSchwemegepfandetwerdemvor»

Wixch--H9U nsdcis bestejSchwfeinxUnd:Vor»IedesSchwein»J:»jGr«os»ch»enI
indesDorffs Achse-JenseierhabenMdsemeSchw- dendpwshekin
HIPEGVÅFZSUPPL "·"

’
"

«

««I.:«·i -T
««

Vieh in die Felder-ehe siefreyswerdenxnichtzu treibenz
Niemand sokxhesgzjehinzdieFeldexnreidenszgeh-essixeVom-derGenieine

-

gzäptzxichsfreygegebenfeyw Welscherdawcdenthgxzzwtthsollghlegenpot
jedesStückILQTGIros»en.-:stgleschetxsdll.dkvGuner das Feld Hanslick-
Verbotyenseynedeytrdffe«2Groschendodiedegssgnz« « ,

.

;

.- » ..

s« Ach
.J,»»

. sit —

v

A«
I
w

d .’·«

QZLQO







zkzPetissWswunszisiteeensY
«

Ez Wes-JEANng sz

Dem Hirt seinGisindenichtvvdeeldzunehmen
Wer dem Hirten fein Gesindepow«»Feld»e’-und«bonrVieh nimmt- soll

zur Busse erlegen 6 Groschen-»UndallchdgrnhexjdtzyzsåchnkzwstzDeswe-«
sen geschehen-geltenund ausrichitens

’

- - :
«

-

»

f

’ «
«

»
.

"· -’«-TAr"r.-"t«k«:"«:p«
«

,.«.

Wenn-der HsttePiet-rrrxcuxtthtid.«vicö7sktschrsvk?.ss--

«

So auch dekHirteViehEberliehretund es nicht beschxeytesdllwes-alles
bezahlen- es Ware denn »-daßer sichleichtervertragen konte. o er es

aber sbeschreyetrsundes kbrtkiyiegxtachtweggenbtnyenszfpzdarferes
nicht-danken-

.- ·
.

.
,

«

»
.

.. .·
» SICHAchkeCkIijkkssz

»

Vdestligen und Bracken.«
·«, g.

..

»—..
I.«..

,. .-, .. 10 . .

:.· » » ,««-v L» -»§

Ehe die Bracke ausgegeben-nichtzn psiirgenD
»

-

.

.

.

IS
soll sichniemand unterstehenzu pflügen-ehedieBrache ausgege-

«- F-- s«
44

ben wird-welches alsdenn mit einem-Zeichenausgesiecketwerden;
soll. Wetcher solches überschreitet-drobgayzu viel Wissen wird-

dersoll ablegen 2Guldenxund vonjederertteden Rathleuten24Groschen--
doch mag man überpflügenauf einem Strick-:dassda gehetgegen Wiesen-
Brückem RirgkemWeg- oderGraben-in den 3 Feldern- 8 Ratten lang-

, hat es aberdruber- solles liegenbleiben beyderselbenBuß 2,Gulden.
-

-

-

;·.’; ,'
.

-

«:’.(;
'

l«

J Jtn Werckeltae mag«ein iederseinenMisixaüsführewwarmes ihne«
gefaaig-»1edoch·da solchesniemand zu Schaden geschehe-auchre den obi-«
genArterrrlnnjchtzugegenzleyz..

»

.

z »

. :.,- .·
,.. .

«

»·« .«—»,«..-- s- is - «

Ne« Zxkss i

« s - 87».ss’·t .«

.«« «·
«

-c.C

Bis 8Tage·vorGallinichtzeeltürtzem «

!

» »«
Nremandsollstuttzenbis 8 VIIIW Gallfthue,

-« ().

- tollerlesen-ItsGroschen
»

«

’

Das(
.

l
.

s
«

l
-

X
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«

-

v
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o«
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Iz- iVonsAugsienundForniHauens
Das Neunte Capikeu

Vom Augstenund·Korn-Hauen
z»

;

·

«

«
«

Arke le

Vor-VerwilligungnichtKorn zu hauen«
s sollniemand einhebenzu augsten oder Korn zu hauen- der meiste

- Hauisen verwilligees dann. Wer hiegegenthut- soll20 Groschen
abiegen Doch mag ein jedwederzu seinerNothdurffcein Schock

Garben abhaiien.
.

—

· Akte 20

Jm AnsangdesAugsts inag man: Pferde mitnehmen.
; Wenn manansangetzu augstemmag ein ieder mit sichnehmene- Pfer-
de zu zeudermjedochniemand zum Schaden.

Art-. z.
(

-

DeifnhNachbarnicht durch das Getrende oder Gras zu

- Niemand soll seinemNachbaren durchsein Getieyde fahren-welcher
es thut- sollnicht.allein den Schaden erstatten- sondernauch zur Busse e

Gulden adiegeni itngleichenauchnichtdurch Gras und Wiesen. Wo er

aber nicht tönte umfahre -- soller zuvor ein Schwad durchhauem aus ei-.
;nein Ort- das zumwenig en schaden kan- und dennoch ansageni deni das
Gras www-deinen derselbedes Grases mögegenüssenzSonst sollder

Ubertreter-—·.vorieglichmahl 12 Groschenablegen- des Amte Strasfe un-

schadlich.
«

Art-. 4e
x

xKeinenAcker xnochWiesen vors seinenKopfabzumessen.
Wenn einer sichunterstüudeetwas Acker oder Wiesenvor «.seinenKopf

abzuweisen-sonderZujaßMSchuitzenund-derRathleute- wie auch ohne
Beyseonj·2oder TZMannes-i- ssojller Tiberdie AmtseStraffe in das Schul-
tzensGerichrabkegen3«-Guiden.Und so einerein rauni Feld«hat-und sein
Nachbar nich»M der andre eine Ratte lang vom Raum raunien bei; 12

GroschenBuch
.

I

« Akte so»
Grünes nichtzuhauen

LinijegcicherfderGrünes dauer-tsollzur Busseabsetzen20 Grecchene.-
-

«

"

·

-«

— Das-

-».,«
-

« ,
« F
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,kai-Hpch3enenåC
«

«

» .

I DasZehnteEapttel.
s

.-

«

Von Hochzeit-enKind-FachmannBegräbnissen
,

« (
Arko 10

,

»

. ;-

» ertobnissetinoHochzeitenlot-tenan Sonn-nndFesttagen
s-

.

·--:2-ni.c1).·.tschalt-entweide
-

s· l. ·lt«,...
·«

7«7«,,"7·«».I, «s

Besonntan den Sonn- nnd hohenFest-TagenkeineVerlobntsseOder
Hochzeitengehaltenwerden. -

I · "

»

»

.

(

-·. -»-Are...·22«i. :.
"

«Vdn"Vei«lo«binissen.
«

’

-

·

. Bey ,de,n-,Vg.rlöbnisienoder-Ring vergeben·follz.niemandmehr denn
Braut und Bratttigam-,ihre nieMänner- nebstVater- Mutter und dem

»

GeschwisterVon bevden Thei en zugegen sconx nnd nur eine Mahlzeiteauf
einen Tag von z Gerichtenund einer halben Tonne Bier; Von den Gart- ;

nern aber nur mit einem AchtheilBiergegebenundangerichtetwerden.
re. z.

Hochzåitenx
wenn sie angehen- nnd .wie,,splangesie dauren

ioend »-’-
«

»., .-
.

Die Hochzeitsollallein in eineinHossegehalten Undzausgerichtetwer-«
den- und die Trauunazssollni anders alssgm Mittage um 12 Uhr »ange-
henxntid darauf sofort«ichdie

« vahlett anyeben- nnd nicht längerthe- apf
den folgendenTag- und.-zwa«r.des»zotnmensbi t- nndsdesWinters-bis
2 vUhrnach Mittagedanrenx dannt etn tednzedersowohl fremdeals einhei-
Inischein Zeiten nachHause sich»begebenkennen. .

Wer längerHochzeit
halten und die Gaste behalten wtrdx sollder Obrigkeitin 4 Thaler nnd der
Kirchen auch so viel Straffezder«Galj»»abewelchersichüberder Zeit auf-

echaltenttnitThurmeoder»nltablaktgertraffevpn6.Gulden Versallen
eon1!s"«s· ··szf .. . ";"-« -

· «

Aet;
i

Hochzeitenwiesanszntichtenxp
·

XXEssudenen sHochzkitensbllenvon denen Baner seianf. nbensitzen-nicht
r- denn aufs hochste24 Personenz.ne dte Eltern un Geschwister-ge-»

und dabeo nur 4 Gerichte- als —

cheoder Gesandten-iGebt-atem-
ntk , ZugemitsenebstBytteszrnndK sean entbranntean esetzextanch
· Hi IMP- meljrnicht-nlsse TosneäBiersnerzeljretgmenbåpM

,

·

J
’

-

s

tra e



zir» Von Kind-Tannen «

Strasse 5 bis 10 Thaler- dochbleibetsauch in jedermanns-W·illkühr-mit
wenigerPersonen und GerichtenseineHochzeitauszurichten.Die Gärt-
ner-i Gesindeund Arbeits-Leute sollennur aufs hochste12-Personen-«und

zwar mit z Gerichten-1 gekochtesz1 gebratenesund ein Zugemiise-nebst
der Butter bewirthem und aufshochsteeine halbeTonne Bier dabei)ver-

iehrenxund solchergestaltmit dem Abend des einenTages die Hochzeitbe-

schlüssembei)Straffe 6 Gulden. Alles Schussenaber sollso wie durch-
«

gehende- alsoauch besondersausHochzeitenbey obigerim 17 Art.Cap. 4.
gesetztenStrafe gäntzlichverbotbgiseyn.

.

» .

kks se
f

Dienst- und loosesVolck sollnngebethennichthinan kein-;
»

Men. —

So auch jemandbon anderm Dolch Knecht-Mägde-Arbeiter- Dre-
- scher-Hirte- oder sonstenloses Gesindesichunterstehenwürde- ungebethen
sich bey den Hochzeiteneinzudringen- die sollendurchvdie Schullzem oder

durch die Hochzeiterim Rahmen der ObrigkeitVerwarnet werden sichda-,
Von zu machen-ben-Strasse des Thurmsi

Wie lange man tantzen soll-.
«

Wann auch aus HochzeitenSpiel-Leutezum tantzen erfordertwerden-
sollsolcheszwar frey seyn-s-doch im- tanlzen solcheMasaßgehalten werden-
daß keine Uvnigkeit dabev getrieben- weniger die ganze Nacht damit zu-

gebracht werdet sondern berzeitenund aufs höchsteum ro Uhr Abends
Tdes erstenTages alles Spiel »undTannen- unddesandern·T-ages-des

—

, Sommers um s- und des Winters um 2 Uhr gantzlichaushoremund beni-
s Thaler Streife weiter nichtgehöretwerden.
l«

«

’

70
—

I

JKindLTaussenberBauten. —

x

Beo«denen Kind-Tauffender Bauersleutesollen-nicht mehr denn Hbiikz
JPatlien aufs höchstegebeten-unddieselbennur mit 3 Gerichten-alseinenr —

Gerechten- es seyFleischoder Fisch-1 Gedratenen und Zugemuse-nebst-«
einer halben Tonnen Bier bewirthetwerden«beu Strastfe 4 Thaler den-»—
Armenkoder der Kirchen.- «

·

« Akte so

. HinszansienberGärtner.
Kennerins-dArbeitsgreueesollen-deiiYathen2

«

i·«

-

(

-

-

D

AÆOMUW
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-· .a







txt-ro

;
«

nnd Begräbnissem d zzx
.

und ebratenegi nebstButter und«Käse-geben-nnd wenigeStoffe Bier-
anchgnnrwährendemEssennnd nicht langer vorsetzen-bey Strasse dies

Gulden. -

tv

Art-. 9.

Wenn die Tausse geschehensoll.
«

»

.

.

sp
Es sollenauchdie Kinder von nun an sofort tini n. hochsiensum«-o

Uhr Mittags getausfetwerden- damit die ·Pail),en-sob·onandernDorfe —

seengekommen-wieder nachHause reisentonnenx nnd niit dem einen Tage
alles beschlossenwerde. »

A r
,

r . Ioo

Schule-enund Nathlente sollendaraus achthaben
«

Schnitzen und Raihleiite sollenin jedemDorfs genaue Aufsichtbaden-
anch gebührendeNachfrage thun- wie es aufdenen Hochzeitennnd Kind-
Tauffen zngegangenxnnd fo bald sie-daßiemanddawidergebrochenhabe-
ersahrenwurden- solchessofortdem Amtes-Herrnanzumeldenschuldigsetzte-
wuedensieaber solchesverschwiegenhabe-»sonensie iedesmahlnnadlaße
lichmit 4 Thaler Straffe angesehenwerden.

-2lrt. I t. » .

Mit den TodtenkeinGedrängezu treiben-·nnd dir Särge
in der Kirchennichtzu öffnen

-

,

Und da auch diechristlicheDemntlzerfordert-mit denen Verstorbenen
in dem Tode FeineitelesGeprangezu machen- oder bey derselbenBeerdi-

X

gung zur Uppigkeitund VolleredAnlaßzu geben: als wird ein jederernst-
lichangemahnet-mit den seinigennach ihremTode keine sündlichePracht
zu treiben-besondersaber sollzu VermeidungüblerFolgen gantzlichxam

allermeistenaber in denen heissdnSommer-Tagen verbothen seyn-die gei-
chenxesseonwessensieimmer wollen- in der Kirchenanfzudeckemdie Sar-
ge zu offnen-am allerwenigstenaber dieselbenwahrender Pred«tadeer
rentation vor dem Altar offenstehenin lassen-bey6 Gulden liast M

-

Kirchenoder den Armen.
.

.

»
·
Art« tax

,

Benin Begräbnlßdie Leichezu begleiten:
»

So ein Wirth oder Wirthinstirbt-sollans jedgtnHaulkjansgenontnlen
z :

rn Zeitender Pest- aufs wenigsteeiner zum Begrabnißkommen;wer aris-

-1
-

»

Whil- svllit Groschenablegen CI sollenaiichalleNachbarenso W
,

— -

; -I
. "hs »

»

. R ·-.
«

«

-

H,
s«

» .«

-
’

» -» .:



zZeitenxnach der Ordnung-dieLeichetragen -- durch sichselbst- oder durch
—

keinenandern dergleichen.xiISo soll ses auch-mit der Nachbar-enKindern

gehalten werden.
«

»Wo-aberdie Leiche-ausserdem Dorfs begraben wird-

soll aufs wenigsteeiner aus jeglichemHause mit reutem beyderselbigen
Bussez es seydami- daßtemand durchEbebafft verhindertwürdig

wohlgemeynterAbsichtdem Lande zum bestenabgesassetworden

»
sind; auch E. E.·RatlynachGelegenheitkünfftigerZeiten und

Umstandej dieselbezu Verandern-—zu Vermehremoder zu vermindern sich
borbehältralso werden-auchalleund JedeEinwohner Vätertich,undernst-
lich ermahne»dieselbentn allenStucken wohle beobachten-damit die

Ehre Gottes unter uns durcheinChristlichesLeben beförderndessenSeegen
mit eine-rtreuen und fleißigenArbeitund Beobachtung obliegenderPsiichy
xen verbunden werden- Und ein sedwederim Stande-seyn möge-dasjenige-
was ihm obliegenzu leisten-undsichmit»denseinigenehrlichundgenuglisch
zu versorgen-. -

. ,

»

--

· GOttallem dieEhre.

Wie
nun dieseVorgeschriebeneArtieul gegenwärtigerWillkuhraus

f

III» E s
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